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1. Planungsanlass  

Für den Änderungsbereich der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 

Gnevkow soll der Bebauungsplan „Wohnbebauung am Sportplatz“ aufgestellt werden. 

Vorgesehen ist die Ausweisung eines dörflichen Wohngebietes nach § 5a BauNVO für 

die Errichtung von Einfamilienhäusern. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan 

weist den Änderungsbereich als Sportplatz aus.  

Aus diesem Grund lässt sich der Bebauungsplan „Wohnbebauung am Sportplatz“ 
nicht aus dem, seit dem 02.10.1997 wirksamen, Flächennutzungsplan entwickeln. 

Die deshalb erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt daher im Paral-

lelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Damit wird dem Entwicklungsgebot nach § 8 

Abs. 2 BauGB Rechnung getragen. 
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2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. 
Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6)  

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 
1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kom-
munalverfassung-KV M-V) i d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 
(GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2240) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - 
NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. 
M-V S.66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V S. 221, 228) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldge-
setz - LwaldG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V 
S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 
(GVOBl. M-V S. 790, 794) 

o Hauptsatzung der Stadt Friedland in der aktuellen Fassung  

2.2 Änderungsbereich 

Der Änderungsbereich ist im Plan im Maßstab 1:5000 dargestellt. Er beläuft sich auf 

eine Fläche von ca. 1 ha und umfasst das Flurstück 73/1 der Flur 1 der Gemarkung 

Gnevkow. 
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2.3 Planungsbindungen 

Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 

sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 

Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in 

Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der 

Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegun-

gen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. 

Für gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht eine Anpassungspflicht.  

Bei den Grundsätzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemäß § 3 Abs. 1 

Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als 

Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Für nach-

geordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichtigungspflicht.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Gnevkow ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechts-

grundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22.März 2023 (BGBl. 2023 | NR. 88) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 

(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. 
April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklen-
burg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO M-V) vom 15. Juni 2011 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür sind § 4 Abs. 1 

ROG sowie der § 1 Abs. 4 BauGB.  

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ord-

nung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen.  

In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension des Bau-gebietes, die Be-

sonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte 

Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Das LEP M-V enthält in den Zielen der Raumordnung Regelungen zur Entwicklung 

von Siedlungsstrukturen.  

Der Programmsatz 4.1 trifft konkrete Aussagen zur weiteren Siedlungsentwicklung. 

Die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlungsstruktur 
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sowie die Verfestigung von Siedlungssplittern sind zu vermeiden. (Programmsatz 

4.1.6 LEP M-V) Mit der vorliegenden Planung wird dem Rechnung getragen. Der 

Geltungsbereich schließt unmittelbar an die im Zusammenhang bebauten Ortslage 

Gnevkow an.  

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 

(RREP MS) beinhaltet verbindliche Ziele der Raumordnung, mit denen der Entste-

hung neuer Splittersiedlungen sowie der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen 

entgegengewirkt werden soll.  

Die Wohnbauflächenentwicklung ist auf die zentralen Orte und Siedlungsschwerpunk-

te zu konzentrieren. In den anderen Gemeinden ist die Wohnbauflächenentwicklung 

am Eigenbedarf, der sich aus Größe, Struktur und Ausstattung des Ortes ergibt, zu 

orientieren. (Ziel 4.1 [4] RREP MS)  

Als Ziel der Raumordnung ist des Weiteren aufgeführt, dass die Aus-weisung neuer 

Wohnbauflächen in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen hat. (Ziel 4.1 [2] 

RREP MS) 

Diesem Ziel des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seen-

platte wird Rechnung getragen, denn die vorgesehenen Wohngrundstücke schließen 

unmittelbar an den gewachsenen Siedlungskörper und bestehende Wohnnutzungen 

an.  

Vorliegend ist somit kein Konflikt mit den formulierten Zielstellungen des LEP M-V 

und RREP MSE erkennbar, denn es besteht der Anschluss an vorhandene Siedlungs-

strukturen der Ortslage Gnevkow. Die Umsetzung des Vorhabens an diesem Standort 

ist somit zielführend. 

Das LEP M-V trifft für das Plangebiet keine Festlegungen. 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem REREP MSE (Lage Plangebiet rot markiert)  

 

Die Festlegungskarte des RREP MSE weist den Geltungsbereich als Vorbehaltsgebiet 

Landwirtschaft aus. In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll laut Programmsatz 

3.1.4 (1) RREP MSE dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produkti-

onsfaktoren und -stätten, […] ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Ent-

sprechend ist eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange der Landwirtschaft erfor-

derlich 

Bei der betroffenen Fläche handelt es sich vorliegend um eine Grünfläche die als 

Sportplatz genutzt wird. Für den Vorhabenstandort liegen keine Bodenschätzwerte 

vor, da er seit über 30 Jahren als Sportplatz genutzt wird. Durch die vorangegangene 

Nutzung der betroffenen Fläche als Sportplatz geht der regionalen Landwirtschaft 

keine hochwertige Anbaufläche verloren. 

Daher ist also davon auszugehen, dass die von der Gemeinde formulierten Planungs-

ziele den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung nicht wider-

sprechen.  
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3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow ist 
die bauplanungsrechtliche Vorbereitung und die Entwicklung von Flächen zur 
Bebauung mit Wohngebäuden. Im geplanten dörflichen Wohngebiet sollen 
grundsätzlich die Errichtung von Einfamilienhäusern sowie die dazugehörigen 
Versorgungseinrichtungen vorbereitet und ermöglicht werden.  

Der Änderungsbereich der 1. Änderung des Flächennutzungsplans wird der-
zeit als Sportplatz dargestellt 

Für den Änderungsbereich der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

 

Ausweisung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Als Sportplatz festgelegte Fläche 1,04 ha 0 ha 

Dörfliches Wohngebiet 0 ha 1,04 ha 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes entfaltet auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und 
Landschaftshaushalt. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen 
für die Entwicklung eines Solarparks geschaffen. 

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammen-

hang mit der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie 

und deren Nebenanlagen. Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige 

Ermittlung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungs-

ebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene und abschließende 

Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist auf der Ebene der 

Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der 

Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans im Vernehmen mit dem 

Bebauungsplan mögliche Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren 

bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die zu untersuchenden 

Schutzgüter.  

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die 

Schutzgüter des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden 

Zusammenhänge beider Bauleitplanverfahren, auf die 1. Änderung des Flä-

chennutzungsplans übertragen. 
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